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Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird durchgehend die weibliche Form verwendet. 
Angesprochen sind aber sowohl Frauen wie Männer. 
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I. Name, Sitz und Zweck der Sektion 
 
Art. 1 Name und Sitz 
 
Die Schweizerische Vereinigung der Fachleute für medizinisch-technische Radiologie (SVMTRA) ist der Fach- 
und Berufsverband der diplomierten und in Ausbildung stehenden Radiologiefachpersonen, der in Sektionen 
organisiert ist.  
 
Die Sektion Deutschschweiz ist ein Verein nach Art. 60ff ZGB. Zu ihr gehören die Radiologiefachpersonen 
aller deutschsprachigen Kantone. Ihr Sitz wird durch den Vorstand bestimmt.  
 
Die Sektion Deutschschweiz ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
 
 
Art. 2 Zweck 
 
Der Zweck der Sektion Deutschschweiz ist: 
 

− die Rechte und Interessen der Radiologiefachpersonen zu wahren; 
 

− die Förderung der kollegialen Beziehung zwischen ihren Mitgliedern; 
 

− die Vertretung der Mitgliederinteressen gegenüber Behörden, politischen Organen und anderen Organisa-
tionen mit ähnlichem Zweck; 

 

− die Förderung der Weiterbildung ihrer Mitglieder; den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der medizi-
nisch-technischen Radiologie wird dabei Rechnung getragen; 

 

− die Unterstützung des Zentralverbandes und der anderen Sektionen bei der Erreichung ihrer Zielsetzun-
gen; 

 

− die Organisation und Teilnahme an Netzwerktreffen; 
 

− die Förderung von Projekten von Mitgliedern; 
 

− die Vorstellung des Berufsverbands bei den Bildungsanbietern und in Spitälern / Institutionen; 
 

− die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Teilnahme an Berufsinformationsmessen, Aktionstage, Reportage über Ra-
diosender, etc.) sowie 

 

− die Nutzung und Bewirtschaftung des Auftritts in sozialen Medien. 
 
 

II. Mitgliedschaft 
 
Art. 3 Mitgliederkategorien 
 
Die Sektion Deutschschweiz hat folgende Mitgliederkategorien: 
 
Aktivmitglieder 
 

Passivmitglieder 
 

Juniormitglieder 
 

Ehrenmitglieder 
 

Ausserordentliche Mitglieder 
 

Assoziierte Mitglieder 
 
Alle Mitglieder der oben aufgeführten Kategorien sind gleichzeitig Mitglieder des Zentralverbandes SVMTRA. 
Die Mitgliedschaft bei der SVMTRA kann nur über die Mitgliedschaft in einer Sektion erworben werden.  
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Art. 4 Aktivmitglieder 
 
Aktivmitglieder sind berufstätige Radiologiefachpersonen mit einem in der Schweiz anerkannten Diplom. 
 
Aktivmitglieder bezahlen einen Mitgliederbeitrag. Sie haben das Stimm- und Wahlrecht. 
 
 
Art. 5 Passivmitglieder 
 
Passivmitglieder sind Radiologiefachpersonen mit einem in der Schweiz anerkannten Diplom, die mindestens 
ein halbes Jahr nicht berufstätig sind (Pensionierung, Berufsunterbruch infolge Mutterschaft, Auslandaufent-
halt, Berufsaufgabe).  
 
Für den Übertritt in die Passivmitgliedschaft ist eine schriftliche Information an die Geschäftsstelle notwendig. 
Bei Wiederaufnahme der aktiven Tätigkeit ist der Geschäftsstelle der korrekte Mitgliederstatus zu melden.  
 
Passivmitglieder bezahlen einen Mitgliederbeitrag. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht, verfügen aber über 
ein Antragsrecht in ihrer Sektion. 
 
Ein Aktivmitglied darf beim Übergang zum Passivmitglied die Amtsperiode des Verbandsjahres als Delegierte 
oder Ersatzdelegierte zu Ende führen. Eine Wiederwahl ist nicht möglich. Ein Passivmitglied kann nicht als 
Delegierte gewählt werden. Die Sektionszugehörigkeit bestimmt sich nach Wunsch des Mitgliedes. 
 
 
Art. 6 Juniormitglieder 
 
Juniormitglieder sind Studierende, welche bei einem anerkannten Bildungsanbieter für Radiologiefachperso-
nen der Schweiz in Ausbildung stehen.  
 
Nach Abschluss der Ausbildung mit Diplom erhält das Juniormitglied auf das kommende Verbandsjahr auto-
matisch den Status des Aktivmitgliedes. 
 
Juniormitglieder bezahlen einen reduzierten Mitgliederbeitrag und verfügen über das Stimm- und Wahlrecht. 
 
Die Sektionszugehörigkeit bestimmt sich nach dem Ort des Bildungsanbieters. 
 
 
Art. 7 Ehrenmitglieder 
 
Ehrenmitglieder sind Personen, welche für die Sektion Deutschschweiz besondere Verdienste erbracht ha-
ben. Sie werden durch die Generalversammlung gewählt.  
 
Ehrenmitglieder bezahlen keinen Sektionsbeitrag, jedoch einen Mitgliederbeitrag der SVMTRA. Sie haben, 
sofern sie diplomierte Radiologiefachpersonen und berufstätig sind, ein Stimm- und Wahlrecht. 
 
Das Ehrenmitglied gehört jener Sektion an, die es als Ehrenmitglied gewählt hat. Bei der Wahl als Ehrenmit-
glied durch die SVMTRA bestimmt sich die Sektionszugehörigkeit nach Wunsch des Mitglieds. 
 
 
Art. 8 Ausserordentliche Mitglieder 
 
Ausserordentliche Mitglieder sind im Ausland ausgebildete Radiologiefachpersonen, die über kein in der 
Schweiz anerkanntes Diplom verfügen. 
 
Ausserordentliche Mitglieder bezahlen einen Mitgliederbeitrag. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht. 
 
Die Sektionszugehörigkeit bestimmt sich nach dem Arbeitsort. 
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Art. 9 Assoziierte Mitglieder 
 
Assoziierte Mitglieder sind natürliche Personen, welche die für die Aktiv-, resp. ausserordentliche Mitglied-
schaft erforderlichen Bedingungen nicht erfüllen, jedoch die Zwecksetzung der Sektion Deutschschweiz unter-
stützen sowie von ausgewählten Dienstleistungen der Sektion Deutschschweiz profitieren möchten. 
 
Assoziierte Mitglieder bezahlen einen Mitgliederbeitrag. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht. 
 
Die Sektionszugehörigkeit bestimmt sich nach Wunsch des Mitgliedes. 
 
 
Art. 10 Mitgliedschaftsaufnahme 
 
Der Antrag auf Aufnahme als Mitglied – davon ausgenommen sind Ehrenmitglieder – muss schriftlich an die 
SVMTRA gestellt werden. Mit dem Antrag auf Aufnahme verpflichten sich die Radiologiefachpersonen die 
Statuten der SVMTRA und der Sektion Deutschschweiz einzuhalten. 
 
Dem Aufnahmegesuch (Ausnahme Juniormitgliedschaft und Assoziierte Mitgliedschaft) muss die Kopie des 
Diploms beigelegt werden. 
 
 
Art. 11 Verlust der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft erlischt: 
 

- durch Austritt auf Ende des Verbandsjahres. Die schriftliche Austrittserklärung ist der SVMTRA bis 
31. Oktober des laufenden Verbandsjahres zuzustellen.  

 

- im Todesfall. 
 

- durch Ausschluss. Dieser wird durch den Zentralvorstand SVMTRA ausgesprochen. Vorgängig hat das 
Mitglied ein Recht auf Anhörung.  

 
 
Ein Ausschluss eines Mitgliedes ist insbesondere dann vorzunehmen, wenn das Mitglied gegen die Statuten 
oder die Grundsätze der SVMTRA oder der Sektion verstösst. Beim Verstoss gegen die Statuten liegt die 
Kompetenz zum Ausschluss eines Mitgliedes bei der SVMTRA. Die Sektion hat diesbezüglich ein Antrags-
recht gegenüber der SVMTRA. 
 
Bei Nichtbezahlen des Mitgliederbeitrages hat der Zentralvorstand der SVMTRA die Kompetenz, das Mitglied 
mit sofortiger Wirkung aus der SVMTRA und der Sektion auszuschliessen. 
 
Das ausgeschlossene Mitglied kann innert einer Frist von 10 Tagen beim Zentralvorstand der SVMTRA gegen 
diesen Beschluss Rekurs einreichen. 
 
Aus der SVMTRA und der Sektion ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren sämtliche An-
rechte an Verbandsvergünstigungen und an einem allfälligen Verbandsvermögen. Im Falle eines Ausschlus-
ses bleiben alle Verpflichtungen bestehen. 
 
Ausgeschlossene Mitglieder können frühestens zwei Jahre nach Ausschluss, sofern alle Verpflichtungen er-
füllt sind, wieder als Mitglied aufgenommen werden. 
 
 
Art. 12 Mitgliederbeitrag 
 
Die Mitglieder der SVMTRA sind mit Ausnahme der Ehrenmitglieder verpflichtet, einen jährlichen Mitglieder-
beitrag an den Zentralverband zu leisten. Die Höhe des Mitgliederbeitrages wird an der Delegiertenversamm-
lung der SVMTRA beschlossen.  
 
Die Sektion kann zusätzlich zum Mitgliederbeitrag für den Zentralverband einen Sektionsbeitrag erheben.  
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Die Mitglieder haften nicht für die Verbindlichkeiten der Sektion. Für diese haftet ausschliesslich das Ver-
bandsvermögen. 
 
 

III. Organe 
 
Art. 13 Organe 
 
Die Organe der Sektion Deutschschweiz sind: 
 

- Generalversammlung 
 

- Vorstand 
 

- Kontrollstelle 
 
 

IV. Generalversammlung 
 
Art. 14 Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Sektion. Sie wird von der Präsidentin, der Vizepräsidentin 
oder dem Co-Präsidium des Vorstandes geleitet. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr vor 
der Delegiertenversammlung der SVMTRA statt.  
 
Die Generalversammlung setzt sich aus allen Mitgliedern der Sektion zusammen. 
 
 
Art. 15 Einberufungs- und Antragsrecht 
 
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Vorstand. Die Einladung erfolgt per Post oder per 
E-Mail (inkl. Aufschaltung der Einladung auf der Website) an jedes Mitglied unter Beilage der Traktandenliste 
spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung. Mitglieder, welche an der Generalversammlung stimmbe-
rechtigt sind und die Behandlung eines Traktandums wünschen, haben dies bis 60 Tage vor der Generalver-
sammlung dem Vorstand schriftlich vorzulegen.  
 
 
Art. 16 Ausserordentliche Generalversammlung 
 
Auf schriftliches Begehren eines Fünftels der Aktivmitglieder der Sektion oder von zwei Vorstandsmitgliedern 
an den Vorstand, muss innerhalb einer Frist von 45 Tagen eine ausserordentliche Generalversammlung ein-
berufen werden. Die von den Mitgliedern vorgeschlagene Traktandenliste muss im Einberufungsschreiben 
enthalten sein. 
 
 
Art. 17 Kompetenzen 
 
Die Generalversammlung hat folgende Kompetenzen: 
 

- Abnahme oder Änderung der Sektionsstatuten. Diese dürfen nicht im Widerspruch zu den Statuten der 
SVMTRA stehen.  

 

- Annahme des Aktivitätenplans des Vorstandes.  
 

- Genehmigung der Jahresrechnung. 
 

- Décharge-Erteilung an den Vorstand. 
 

- Genehmigung des Budgets. 
 

- Wahl der Vorstandsmitglieder 
 

- Wahl der Sektionspräsidentin bzw. des Co-Präsidiums des Vorstandes, der Delegierten und der Kon-
trollstelle. 
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- Festlegung der Sektionsmitgliederbeiträge. 
 

- Genehmigung des Spesenreglements 
 

- Aufnahme und Anerkennung von Ehrenmitgliedern. 
 

- Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern. 
 
 
Art. 18 Delegierte 
 
Die Delegierten oder ihre Vertreterinnen sind die Sprecherinnen für die Sektion Deutschschweiz bei der SVM-
TRA. Durch sie nimmt die Sektion ihr Stimm- und Wahlrecht wahr. Die Kompetenzen der Delegierten sind in 
den Statuten der SVMTRA aufgeführt. 
 
Jedes Aktiv-, Ehren-, Junior- und Passivmitglied kann für den Einsatz in den Vorstand kandidieren. Als Dele-
gierte können nur Aktiv-, Ehren und Juniormitglieder kandidieren. Mindestens fünf Aktiv-, Ehren- und Junior-
mitglieder können eine Kandidatin als Delegierte oder als Mitglied des Vorstandes vorschlagen. Die Namen 
der Kandidatinnen müssen dem Vorstand schriftlich und mindestens zehn Tage vor der Generalversammlung 
gemeldet werden.  
Die Delegierten werden von der Generalversammlung für drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. Mit 
Ausnahme der Präsidentin bzw. des Co-Präsidiums kann jedes weitere Vorstandsmitglied als Delegierte/r ge-
wählt werden. 
 
 
Art. 19 Abstimmung und Wahlen 
 
An der Generalversammlung wird nach folgenden Regeln abgestimmt und gewählt: 
 

-  die Generalversammlung ist unabhängig von der Anzahl der Anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 

-  bei Sachgeschäften und Wahlen gilt das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit steht der Vorsitzenden der Stichentscheid zu. 

 

-  Statutenänderungen bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Stimmen. 
 
 

V. Vorstand 
 
Art. 20 Vorstand 
 
Der Vorstand setzt sich aus 5-7 Aktiv-, Ehren-, Junior- oder Passivmitgliedern zusammen, welche von der Ge-
neralversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt werden. Wiederwahl ist möglich. Die maxi-
male Amtszeit beträgt zwölf Jahre. 
 
 
Art. 21 Kompetenzen 
 
Der Vorstand hat folgende Aufgaben und Kompetenzen: 
 
- Der Vorstand hat sämtliche zur Leitung und Vertretung der Sektion notwendigen Kompetenzen. Ein-

schränkungen bestehen nur durch die vorliegenden Statuten sowie die Beschlüsse der Generalver-
sammlung. 

 

- Buchführung und Verwaltung des Sektionsvermögens erfolgt durch die Kassiererin. Sie hat ihre Sorg-
faltspflicht zu wahren. 

 

- Zur Unterstützung in seinen Aufgaben kann der Vorstand ein Sekretariat einsetzen. 
 

- Verbindliche Unterschrift für die Sektion führen jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes kollektiv zu 
zweien. 
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Art. 22 Verfahren 
 
Der Vorstand tritt mindestens zwei Mal im Jahr zusammen. Er kann nach Bedarf jederzeit weitere Sitzungen 
einberufen. 
 
Beschlüsse im Vorstand bedürfen der Mehrheit der anwesenden Stimmen, wobei mindestens drei stimmbe-
rechtigte Mitglieder anwesend sein müssen. Bei Stimmengleichheit steht der Vorsitzenden der Stichentscheid 
zu. 
 
Der Vorstand verpflichtet sich, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der SVMTRA gemäss Statuten 
SVMTRA Art. 16 einzuhalten. 
 
 

VI. Kontrollstelle 
 
Art. 23 Kontrollstelle 
 
Die Generalversammlung wählt die Kontrollstelle. Diese prüft jährlich die Sektionsrechnung. Sie legt der or-
dentlichen Generalversammlung einen schriftlichen Bericht über die Sektionsrechnung und die Ergebnisse 
ihrer Revisionstätigkeit vor. In der Kontrollstelle können Nichtmitglieder Einsitz haben.  
 
 

VII. Sekretariat 
 
Art. 24 Sekretariat 
 
Das Sekretariat wird vom Vorstand eingesetzt und untersteht der Präsidentin bzw. dem Co-Präsidium. 
 
Das Sekretariat übernimmt gemäss Auftrag des Vorstands folgende Aufgaben: 
 
- Administration / Mitgliederwesen  
 

- Anlaufstelle für Mitglieder  
 

- Koordination Vorstand und Ressorts 
 

- Administrative Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Anlässen und Sitzungen (z.B. Ver-
sand von Einladungen) 

 

- Vorbereitung der Generalversammlung und Protokollführung 
 

- Rechnungsstellung 
 

- Führung der Buchhaltung inkl. Lohnbuchhaltung 
 

- Jahresabschluss 
 
 

VIII. Finanzen 
 
Art. 25 Finanzen 
 
Für die Verbindlichkeiten der Sektion Deutschschweiz haftet ausschliesslich das Sektionsvermögen. 
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IX. Schlussbestimmungen 
 
Art. 26 Auflösung der Sektion Deutschschweiz 
 
Die Auflösung der Sektion kann nur an einer Generalversammlung beschlossen werden, an der mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Der Beschluss kann nur mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden. 
 
Für den Fall, dass bei einer ersten Generalversammlung das Quorum nicht erreicht wird, findet frühestens 
nach Ablauf von 14 Tagen eine zweite Generalversammlung mit derselben Traktandenliste statt. 
 
Beschlüsse dieser zweiten Generalversammlung sind mit einfachem Mehr der abgegebenen Stimmen gültig. 
 
 
Art. 27  Verwendung des Vermögens bei Auflösung 
 
Im Falle der Auflösung der Sektion Deutschschweiz und nach Durchführung der Liquidation beschliesst die 
Generalversammlung über die Verwendung des Vermögens der Sektion. 
 
 
Art. 28 Inkraftsetzung 
 
Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 24. März 2021 genehmigt worden. Sie treten per 
sofort in Kraft. 
 
 
Schweizerische Vereinigung der Fachleute für  
medizinisch technische Radiologie (SVMTRA) 
Sektion Deutschschweiz 
 
 
 
Martin Hinnen  Selina Schwob 
Präsident Vizepräsidentin 


